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Zur Diskussion
Zur Frage der Zulässigkeit
eines Einspruchs oder einer Beschwerde
des Geschädigten im Strafbefehlsverfahren
Dr. GERHAflD KÖRNER,
Vizepräsident des Obersten Gerichts
HORST W1LLAMOWSKI,
wiss. Mitarbeiter im Ministerium der Justiz

Die Probleme, die G. L e o n h a r d  in NJ 1987, Heft 3, S. 112, 
aufgreift, berühren konzeptionelle Fragen nicht allein der 
Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen und der Rechts
stellung des Geschädigten1 im Strafbefehlsverfahren, sondern 
auch solche der richtigen Anwendung und der gesetzgeberi
schen Gestaltung des Strafbefehlsverfahrens sowie des An
fechtungsrechts des Geschädigten bei Schadenersatzentschei
dungen im Strafverfahren überhaupt.

Üm bei diesen Fragen zu richtigen Lösungen für die An
wendung des geltenden Rechts und auch für die künftige 
Gesetzgebung zu gelangen, ist vor allem von zwei inhaltlich 
miteinander verbundenen Grundanforderungen an Entschei
dungen über Schadenersatzansprüche im Strafbefehlsverfah
ren auszugehen: der weitestgehenden Durchsetzung des be
gründeten Interesses des Geschädigten und der sozialistischen 
Gesellschaft an der raschen und vollständigen Wiedergut
machung des durch die Straftat verursachten Schadens auch 
im Rahmen dieser besonderen Verfahrensart sowie der Ein
ordnung der dazu geeigneten und erforderlichen prozessua
len Abläufe in die spezifische Struktur des Strafbefehlsver
fahrens mit seiner vereinfachten, auf besonders zügigen Ab
schluß der Sache gerichteten Verfahrensweise.

Von diesen Prämissen für die Zulässigkeit und den Um
fang von Entscheidungen über Schadenersatzansprüche im 
Strafbefehlsverfahren hat sich der Gesetzgeber auch bei der 
StPO-Novelle von 1974, mit der diese Entscheidungsmöglich
keiten eingeführt worden sind, leiten lassen.1 2 3 Bei der auf
geworfenen Problematik geht es um die Frage, ob der Ge
schädigte eine Schadenersatzentscheidung unter den spezifi
schen prozessualen Gegebenheiten des Strafbefehlsverfahrens, 
das bei einfachem Sachverhalt, klarer Beweislage und Ge- 
ständigkeit des Beschuldigten (§ 270 Abs. 2 StPO) eine be
schleunigte und rationelle Entscheidung über die strafrecht
liche und materielle Verantwortlichkeit des Beschuldigten 
ermöglichen soll5 6, anfechten darf und inwieweit das gegen
wärtig zulässig oder künftig erstrebenswert ist.

In dieser Diskussion ist zu unterscheiden zwischen dem 
R e c h t s b e h e l f  des Einspruchs, der zur Überprüfung der 
angefochtenen Entscheidung in einer Hauptverhandlung 
durch das Kreisgericht, das den Strafbefehl erlassen hat, 
führt (§274 StPO), und dem R e c h t s m i t t e l  der Be
schwerde, deren Einlegung das Tätigwerden des übergeord
neten Gerichts in einem gesonderten Verfahren zur Folge 
hat (§ 310 StPO; § 147 Abs. 2 ZPO i. V. m. Ziff. 3.3. der Richt
linie des Plenums des Obersten Gerichts zur Rechtsprechung 
bei der Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen vom
14. September 1978 [GBl. I Nr. 34 S. 369]). Bekanntlich handelt 
es sich hierbei um verschiedene Rechtsinstitute von unter
schiedlicher Bedeutung und Wirkung.4

Nach geltendem Recht muß die Frage, ob der Geschädigte 
im Strafbefehlsverfahren (also bis zur Einlegung eines Ein
spruchs durch den Beschuldigten5 oder bis zum Eintritt der 
Rechtskraft des Strafbefehls [§§272 Abs. 1, 273 Abs. 1, 274 
Abs. 1 StPO]) gegen die Entscheidung über den Schadener
satzanspruch Einspruch oder Beschwerde einlegen darf, ein
deutig verneint werden. Die dem Geschädigten bekanntzu
machende Schadenersatzentscheidung (Auszug aus dem Straf
befehl) darf deshalb auch keine Belehrung über eine 
Anfechtbarkeit dieser Entscheidung durch den Geschädigten 
enthalten. Eine andere Handhabung würde die Bestimmun
gen der §§ 272 Abs. 1 Satz 2, 310 Abs. 1 StPO verletzen. Legt 
der Beschuldigte keinen Einspruch gegen den Strafbefehl ein, 
werden sämtliche darin getroffenen Entscheidungen (ein
schließlich derjenigen über den Schadenersatz) rechtskräftig.

Zur Unzulässigkeit des Einspruchs des Geschädigten 
gegen einen Strafbefehl

Als die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen auch 
im Strafbefehlsverfahren zügelassen wurde, hat der Gesetz

geber die gerichtlichen Entscheidungsmöglichkeiten (und da
mit die entsprechenden Antragsvarianten des Staatsanwalts) 
so bestimmt und begrenzt, daß in dieser besonderen Ver
fahrensart stets entweder eine Sachentscheidung nur im Sinne 
des Antrags des Geschädigten getroffen oder die Sache zur 
Entscheidung an das zuständige Gericht (Zivil- oder Arbeits
rechtskammer) verwiesen werden darf (vgl. insbes. § 271 
Abs. 4 und 5 StPO). Im Strafbefehlsverfahren ist also eine 
Sachentscheidung über den Schadenersatzanspruch, durch die 
der Geschädigte beschwert werden könnte, juristisch ausge
schlossen.5

Der gerichtliche Entscheidungsrahmen wurde beschränkt, 
um die bisherige Einfachheit und Zügigkeit der prozessualen 
Vorgänge im Strafbefehlsverfahren auch nach der Zulassung 
von Entscheidungen über den Schadenersatz zu erhalten. Des
halb wurden Sachentscheidungen, die ein Einspruchsrecht des 
Geschädigten bedingt hätten, vom Gesetz ausgeschlossen. Ein 
solches Einspruchsrecht hätte zur Folge, daß das Strafbe
fehlsverfahren allein von dem Geschädigten in das allge
meine Strafverfahren (mit Durchführung einer Hauptver
handlung) übergeleitet werden könnte. Damit aber wäre das 
insoweit mit der Novellierung verfolgte Ziel, die Entschei
dung über den Schadenersatz auf möglichst rationelle Weise 
im Rahmen des Strafbefehlsverfahrens zu gewährleisten, 
nicht mehr voll erreichbar gewesen. Auf den Schadenersatz
antrag des Geschädigten ist deshalb zwar stets eine (Sach- 
oder Prozeß-)Entscheidung zu treffen, zugleich wurde aber 
ein gerichtlicher Entscheidungskatalog eingeführt, nach dem 
es nicht gestattet ist, den Schadenersatzantrag im Strafbefehl 
ganz oder teilweise als unzulässig oder unbegründet7 abzu
weisen (§§ 271 Abs. 1, 4 und 5, 272 Abs. 1 Ziff. 5 StPO).

Angesichts dieser dem Schutz der Interessen des Geschä
digten dienenden Regelungen erschien es gerechtfertigt, das 
Einspruchsrecht, das schon bisher allein dem Beschuldigten 
zugestanden hatte, auch nach der Einführung der Entschei
dungsmöglichkeit über den Schadenersatz nicht auf den Ge
schädigten zu erweitern (§ 272 Abs. 1 Satz 2 StPO). Nach dem 
damaligen Erkenntnisstand wurde für ein solches Einspruchs
recht des Geschädigten kein sachliches Bedürfnis gesehen.

Um das gesetzliche Anliegen zu realisieren, wurden ent
sprechende verfahrensmäßige Garantien eingeführt (§§ 271, 
272 StPO). Sie bestehen in der Verpflichtung des Staatsan
walts und des Gerichts zu dem dargelegten spezifischen An
trags- und Entscheidungsverhalten.

Natürlich hängt die Wirksamkeit solcher Garantien davon 
ab, daß der Staatsanwalt und das Gericht ihre in diesen
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